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Aufklärungspflicht vor PSA-Screening 

Die Aufklärung sollte durch den behandelnden Arzt erfolgen und in der Patientenakte dokumentiert 

werden. Eine gute Dokumentation ist für den Fall einer juristischen Auseinandersetzung (falls sich der 

Patient nicht oder ungenügend aufgeklärt fühlt) wichtig, da es in diesem Falle zu einer Umkehr der 

Beweislast kommt. Die Beweislast liegt dann nicht wie bei Arzthaftpflichtfragen (Behandlungsfehler) 

beim Patienten, sondern beim aufklärenden Arzt. (S:38) 

 

Überdiagnosen und Übertherapie durch PSA-Screening  

Durch eine frühere Erkennung werden auch Karzinome entdeckt, die ohne Früherkennung oder 

Screening nie symptomatisch geworden wären. Die Suche nach noch heilbaren Prostatakarzinomen 

führt also auch zu einer unnötigen Diagnostik und Therapie mit den damit verbundenen Neben-

wirkungen (S:34) 

 

PSA-Grenzwert 

Es bestehen Kontroversen bezüglich eines Grenzwertes von 4 ng/ml: ein PSA-Grenzwert, oberhalb 

dessen die Häufigkeit von Prostatakarzinomen sprunghaft anstieg, konnte nicht identifiziert werden.  

Selbst bei sehr niedrigen PSA-Werten wurden in einem überraschend hohen Prozentsatz bei 

unauffälligem Tastbefund Prostatakarzinome gefunden. Dies führt derzeit bei Fachgesellschaften zu 

Empfehlungen, schon bei PSA-Werten zwischen 2,5 ng/ml und 4 ng/ml und Vorliegen von 

Risikofaktoren Biopsien zu erwägen.  Allerdings bleibt bislang unbeantwortet, mit welcher Strategie 

die hieraus resultierenden unnötigen Biopsien reduziert und Übertherapien vermieden werden 

können. 
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Faktoren die zur PSA-Erhöhung führen können 

Eine Prostatavergrößerung oder auch ein Harnwegsinfekt können zu einer Erhöhung des PSA-Wertes 

führen, ohne dass hierdurch das Risiko für das Vorliegen eines Prostatakarzinoms erhöht sein muss. 

Zur Vermeidung unnötiger Prostatabiopsien kann die transrektal-sonografische Prostatagrößenbe-

stimmung hilfreich sein, da ein größeres Prostatavolumen den PSA-Wert beeinflussen kann. Die 

Prostatagröße soll deshalb bei der Interpretation des PSA-Werts berücksichtigt werden 

Liegt bei leicht erhöhtem Gesamt-PSA-Wert eine Befundkonstellation vor, die für ein nur geringes 

Prostatakarzinomrisiko spricht, sollte im Gespräch mit dem Patienten neben einer Prostatabiopsie 

auch die Möglichkeit einer weiteren PSA-Verlaufsbeobachtung erörtert werden. 

Bei der Empfehlung sehr niedriger Grenzwerte für die PSA-Anstiegsgeschwindigkeit wie 0,35 

ng/ml*Jahr durch die National Comprehensive Cancer Network Clinical Practice Guideline on 

Prostate Cancer Early Detection aus dem Jahr 2010 [92] ist besonders bei nur kurzen 

Beobachtungsintervallen die Gefahr groß, dass bereits durch die biologische Variabilität des PSA-

Wertes eine Überschreitung dieses Grenzwertes erreicht wird, ohne dass dem ein Prostatakarzinom 

zu Grunde liegt 

Zusammenfassend sollte bei erstmaliger Früherkennungsuntersuchung bei einem PSA-Wert ≥ 4 
ng/ml (Hybritec) eine bioptische Abklärung erwogen werden. Im Verlauf kann die Biopsie-
indikation individuell an der PSA-Dynamik festgemacht werden, wobei sich der Grenzwert 
zwischen 0,35 ng/ml*Jahr und 0,75 ng/ml pro Jahr bewegen sollte 

 

  



Empfehlungen zur Biopsie 

 


